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1 Gegenstand der Versicherung

1.1 Versichertes Risiko

Versichert ist im Rahmen der Allgemeinen Versicherungs-
bedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB) und der
nachfolgenden Bestimmungen die gesetzliche Haftpflicht
des Versicherungsnehmers

1.1.1 als Unternehmer des im Versicherungsschein und
seinen Nachträgen beschriebenen Betriebes bzw.

1.1.2 aus der Ausübung der im Versicherungsschein und
seinen Nachträgen beschriebenen beruflichen Tätigkeit.

1.2 Mitversicherte Personen

Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht

1.2.1 der gesetzlichen Vertreter des Versicherungs-
nehmers und solcher Personen, die er zur Leitung oder
Beaufsichtigung des versicherten Betriebes oder eines
Teiles desselben angestellt hat, in dieser Eigenschaft;

1.2.2 sämtlicher übrigen Betriebsangehörigen für Schäden,
die sie in Ausübung ihrer dienstlichen Verrichtungen ver-
ursachen.

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personen-
schäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle im Betrieb
des Versicherungsnehmers gemäß der Reichsversiche-
rungsordnung handelt.

Das gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den be-
amtenrechtlichen Vorschriften, die in Ausübung oder infol-
ge des Dienstes Angehörigen derselben Dienststelle zu-
gefügt werden.

1.3 Mitversicherte Risiken

Mitversichert ist auch die gesetzliche Haftpflicht

1.3.1 als Eigentümer, Mieter, Pächter und Nutznießer von
Grundstücken (nicht jedoch von Luftlandeplätzen), Gebäu-
den oder Räumlichkeiten, die ausschließlich für Zwecke

des versicherten Betriebes/ Berufes oder für Wohnzwecke
des Versicherungsnehmers und seiner Betriebsangehö-
rigen benutzt werden.

Dabei ist mitversichert die gesetzliche Haftpflicht

1.3.1.1 des Versicherungsnehmers als Bauherr oder Un-
ternehmer von Bauarbeiten (Neubauten, Umbauten, Re-
paraturen, Abbruch-, Grabearbeiten) auf den Grundstücken
bis zu einer Bausumme von 100.000 DM je Bauvorhaben.
Wird dieser Betrag überschritten, so entfällt die Mitversi-
cherung. Es gelten dann die Bestimmungen über die Vor-
sorgeversicherung (§ 2 AHB);

1.3.1.2 des Versicherungsnehmers als früherer Besitzer
dieser Grundstücke aus § 836 Abs. 2 BGB, wenn die Versi-
cherung bis zum Besitzwechsel bestand;

1.3.1.3 der durch Arbeitsvertrag mit der Verwaltung, Rei-
nigung, Beleuchtung und sonstigen Betreuung der Grund-
stücke beauftragten Personen für Ansprüche, die gegen sie
aus Anlaß der Ausführung dieser Verrichtungen erhoben
werden.

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personen-
schäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle im Betrieb
des Versicherungsnehmers gemäß der Reichsversiche-
rungsordnung handelt.

Das gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den be-
amtenrechtlichen Vorschriften, die in Ausübung oder infol-
ge des Dienstes Angehörigen derselben Dienststelle zu-
gefügt werden;

1.3.1.4 der Zwangs- oder Konkursverwalter in dieser Ei-
genschaft (§ 7 AHB);

1.3.2 aus Sozialeinrichtungen für Betriebsangehörige, die
ausschließlich für den versicherten Betrieb bestimmt sind
(z.B. Werkskantinen, Badeanstalten, Erholungsheime, Kin-
dergärten u.dgl.), aus Überlassen von Plätzen, Räumen und
Geräten an die Betriebssportgemeinschaft. Nicht versi-
chert ist jedoch die Haftpflicht aus der Betätigung der Be-
triebssportgemeinschaft sowie die persönliche Haftpflicht
der Mitglieder aus ihrer Betätigung in dieser;

1.3.3 aus Sicherheitseinrichtungen (z.B. Feuerschutz).

2 Erweiterung des Versicherungsschutzes

2.1 Be- und Entladeschäden

Eingeschlossen ist - abweichend von § 4 Ziff. I 6 b) AHB -
die gesetzliche Haftpflicht aus der Beschädigung von

Land- und Wasserfahrzeugen sowie Containern beim Be-
und Entladen.

Für Schäden an Containern besteht auch dann Versiche-
rungsschutz, wenn diese entstehen beim Abheben von
oder Heben auf Land- oder Wasserfahrzeuge durch Kräne
oder Winden zum Zwecke des Be- oder Entladens.

Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz bleibt gemäß
§ 4 Ziff. I 6 b) AHB die Beschädigung der Ladung von
Fahrzeugen und Containern.

Von jedem Schaden hat der Versicherungsnehmer 20 %,
mindestens 200,-- DM, selbst zu tragen.
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2.2 Auslandsschäden

2.2.1 Eingeschlossen ist - abweichend von § 4 Ziff. I 3
AHB - die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers wegen

im europäischen Ausland vorkommender Schadenereig-
nisse

(Besonderer Vereinbarung bedarf die Versicherung der
Haftpflicht für im Ausland gelegene Betriebsstätten, z.B.
Produktions- oder Vertriebsniederlassungen, Läger u.dgl.)

2.2.2 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Ar-
beitsunfällen von Personen, die vom Versicherungsnehmer
im Ausland eingestellt oder dort mit der Durchführung von
Arbeiten betraut worden sind.

Eingeschlossen bleiben jedoch Haftpflichtansprüche aus
Arbeitsunfällen, die den Bestimmungen der Reichsversi-
cherungsordnung unterliegen (s. § 4 Ziff. I 3 AHB).

2.2.4 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Deut-
scher Mark. Die Verpflichtung des Versicherers gilt mit dem
Zeitpunkt als erfüllt, in dem der DM-Betrag bei einem in-
ländischen Geldinstitut angewiesen ist.

2.2.5 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen
Schäden, die nachweislich auf Kriegsereignissen, anderen
feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Ge-
neralstreik, illegalem Streik oder unmittelbar auf Verfü-
gungen oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen; das
gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich
elementare Naturkräfte ausgewirkt haben.

Besonderer Vereinbarung bedarf die Mitversicherung der
gesetzlichen Haftpflicht wegen im Ausland vorkommender
Schadenereignisse

- aus Montagearbeiten, Wartungsarbeiten (auch Inspektion
und Kundendienst) und Reparaturarbeiten.

2.3 Vermögensschäden

Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages die gesetzliche
Haftpflicht wegen Vermögensschäden im Sinne des § 1
Ziff. 3 AHB aus Schadenereignissen, die während der
Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind.

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus

- Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer (oder in
seinem Auftrag oder für seine Rechnung von Dritten)
hergestellte oder gelieferte Sachen oder geleistete Ar-
beiten entstehen;

- Schäden durch ständige Immissionen (z.B. Geräusche,
Gerüche, Erschütterungen);

- planender, beratender, bau- oder montageleitender, prü-
fender oder gutachterlicher Tätigkeit;

- Tätigkeiten im Zusammenhang mit Geld-, Kredit-, Versi-
cherungs-, Grundstücks-, Leasing- oder ähnlichen wirt-
schaftlichen Geschäften, aus Zahlungsvorgängen aller
Art, aus Kassenführung sowie aus Untreue und Unter-
schlagung;

- der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und Ur-
heberrechten;

- Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kosten-
anschlägen;

- Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirt-
schaftlich verbundene Unternehmen;

- Tätigkeiten im Zusammenhang mit Datenverarbeitung,
Rationalisierung und Automatisierung, Auskunftsertei-
lung, Übersetzung, Reisevermittlung und Reiseveran-
staltung;

- bewußtem Abweichen von gesetzlichen oder behörd-
lichen Vorschriften, von Anweisungen oder Bedingungen
des Auftraggebers oder aus sonstiger bewußter Pflicht-
verletzung;

- Abhandenkommen von Sachen, auch z.B. von Geld,
Wertpapieren und Wertsachen.

Die Deckungssumme beträgt je Schadenereignis 100.000
DM. Die Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle eines
Versicherungsjahres beträgt das Doppelte dieser De-
ckungssumme. Von jedem Vermögensschaden hat der
Versicherungsnehmer 20 %, mindestens 200,-- DM, selbst
zu tragen.

Diese Deckungserweiterung findet für die Umwelthaft-
pflicht-Basisversicherung keine Anwendung.

2.4 Belegschafts- und Besucherhabe

Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht

aus dem Abhandenkommen von Sachen der Betriebsan-
gehörigen und Besucher, mit Ausnahme von Geld, Wert-
papieren, Sparbüchern, Urkunden und Schmucksachen
(vgl. § 1 Ziff. 3 AHB).

2.5 Schlüsselverlust

Eingeschlossen ist - in Ergänzung von § 1 Ziff. 3 AHB und
abweichend von § 4 Ziff. I 6 a) AHB - die gesetzliche Haft-
pflicht aus dem Abhandenkommen von fremden Schlüs-
seln, die sich rechtmäßig in Gewahrsam des Versicherten
befunden haben.

Der Versicherungsschutz beschränkt sich auf gesetzliche
Haftpflichtansprüche wegen der Kosten für die notwendige
Auswechslung von Schlössern und Schließanlagen.

Ausgeschlossen bleibt die Haftpflicht

- aus dem Verlust von Tresor- und Möbelschlüsseln sowie
sonstigen Schlüsseln zu beweglichen Sachen;

- für Folgeschäden, die sich aus einem Schlüsselverlust
ergeben (z.B. Einbruch).

Im Rahmen der vereinbarten Deckungssumme beträgt die
Höchstersatzleistung je Schadenereignis 30.000 DM.

Die Gesamtleistung für alle Versicherungsfälle eines Ver-
sicherungsjahres beträgt das Doppelte dieser Deckungs-
summe.

Der Versicherungsnehmer hat bei jedem Schadenereignis
von der Schadenersatzleistung 20 %, mind. 200,-- DM,
selbst zu tragen.

3 Risikobegrenzungen

3.1 Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeuganhänger und Wasser-
fahrzeuge (s. auch Ziff. 4.1)

3.1.1 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die
der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine
von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den
Gebrauch eines Kraftfahrzeugs oder Kraftfahrzeuganhän-
gers verursachen.

3.1.2 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die
der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine
von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den
Gebrauch eines Wasserfahrzeugs verursachen oder für die
sie als Halter oder Besitzer eines Wasserfahrzeugs in An-
spruch genommen werden.
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3.1.3 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versi-
cherten (Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein
Versicherungsschutz, so gilt das auch für alle anderen
Versicherten.

3.1.4 Eine Tätigkeit der in Ziffer 4.1.1 und 3.1.2 genannten
Personen an einem Kraftfahrzeug, Kraftfahrzeuganhänger
und Wasserfahrzeug ist kein Gebrauch im Sinne dieser
Bestimmungen, wenn keine dieser Personen Halter oder
Besitzer des Fahrzeugs ist und wenn das Fahrzeug hierbei
nicht in Betrieb gesetzt wird.

3.2 Luftfahrzeuge

3.2.1 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die
der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine
von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den
Gebrauch eines Luftfahrzeugs verursachen oder für die sie
als Halter oder Besitzer eines Luftfahrzeugs in Anspruch
genommen werden.

3.2.2 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versi-
cherten (Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein
Versicherungsschutz, so gilt das auch für alle anderen
Versicherten.

3.2.3 Nicht versichert ist die Haftpflicht aus

a) der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Liefe-
rung von Luftfahrzeugen oder Teilen für Luftfahrzeuge,
soweit die Teile ersichtlich für den Bau von Luftfahrzeugen
oder den Einbau in Luftfahrzeuge bestimmt waren,

b) Tätigkeiten (z.B. Montage, Wartung, Inspektion, Über-
holung, Reparatur, Beförderung) an Luftfahrzeugen oder
Luftfahrzeugteilen,

und zwar wegen Schäden an Luftfahrzeugen, der mit die-
sen beförderten Sachen, der Insassen sowie wegen son-
stiger Schäden durch Luftfahrzeuge.

3.3 Eingelagertes Gut

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden
am eingelagerten Gut.

3.4 Sonstige Risiken

Von der Versicherung ausgeschlossen und besonders zu
versichern ist,

was nicht nach dem Antrag ausdrücklich in Versicherung
gegeben oder nach Besonderen Bedingungen oder Risiko-
beschreibungen mitversichert ist, insbesondere die Haft-
pflicht aus

3.4.1 Tätigkeiten, Eigenschaften und Rechtsverhältnisse,
die weder dem versicherten Betrieb oder Beruf eigen, noch
sonst dem versicherten Risiko zuzurechnen sind;

3.4.2 Abgabe von Wärme, Strom, Gas und Wasser;

3.4.3 Herstellung, Verarbeitung und Beförderung von
Sprengstoffen oder aus ihrer Lagerung zu Großhandels-
zwecken sowie aus Veranstalten oder Abbrennen von
Feuerwerken;

3.4.4 Besitz oder Betrieb von Bahnen, außer Seil-, Schwe-
be- und Feldbahnen zur Beförderung von Sachen auf Be-
triebsgrundstücken;

3.4.5 Verändern der Grundwasserverhältnisse.

4 Sondervereinbarungen

Wenn besonders vereinbart, ist mitversichert:

4.1 Halten oder Führen von nicht zulassungs- oder nicht
versicherungspflichtigen Kraftfahrzeugen

(Kfz mit nicht mehr als 6 km/h; selbstfahrende Arbeitsma-
schinen mit nicht mehr als 20 km/h; Kfz und Anhänger, die
nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen verkehren).

Für diese Kraftfahrzeuge gelten nicht die Ausschlüsse in
§ 1 Ziff. 2 b und in § 2 Ziff. 3 c AHB.

Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei,
wenn der Fahrer eines Kfz beim Eintritt des Versiche-
rungsfalles auf öffentlichen Wegen und Plätzen nicht die
vorgeschriebene Fahrerlaubnis hat.

Die Verpflichtung zur Leistung bleibt gegenüber dem Ver-
sicherungsnehmer, dem Halter oder Eigentümer bestehen,
wenn dieser das Vorliegen der Fahrerlaubnis bei dem be-
rechtigten Fahrer ohne Verschulden annehmen durfte oder
wenn ein unberechtigter Fahrer das Fahrzeug geführt hat.
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